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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
im Namen der Gemeinden des Amtes Züssow 
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest

und für das kommende Jahr 2012 
Gesundheit und Glück.Gesundheit und Glück.Gesundheit und Glück.

  Amt Züssow
  Rolf Warkus
  Amtsvorsteher
 
 Gemeinde Bandelin Gemeinde Gribow Gemeinde Groß Kiesow
 Jana von Behren Jörg-Hagen Tambach Jürgen Wohlers
 Bürgermeisterin Bürgermeister Bürgermeister

 Gemeinde Groß Polzin Stadt Gützkow Gemeinde Karlsburg
 Silvio Grabowski Joachim Otto Rolf Warkus
 Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister

 Gemeinde Klein Bünzow Gemeinde Kölzin Gemeinde Lühmannsdorf
 Karl Jürgens Jutta Dinse Esther Hall
 Bürgermeister Bürgermeisterin Bürgermeisterin

 Gemeinde Murchin Gemeinde Rubkow Gemeinde Schmatzin
 Peter Neumann Manfred Höcker  Dr. Klaus Brandt
 Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister

 Gemeinde Wrangelsburg Gemeinde Ziethen Gemeinde Züssow
 Andreas Juds Eckhard Moede Hans-Dieter Hein
 Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister
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Informationen
aus dem Amtsbereich

Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Bürgerbüros Gützkow, Ziethen und Züssow
Dienstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Ziethen:
Dienstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr 
Tel.-Nr.  038355 643-325

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Züssow:
Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Tel.-Nr. 038355 643-115

Sprechzeiten des Amtsvorstehers

Sprechzeiten 
Amtsvorsteher: Rolf Warkus

Sprechzeiten in Gützkow Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
Sprechzeiten in Ziethen Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr
Sprechzeiten in Züssow Dienstag und Donnerstag 
 nach telefonischer Verein-
 barung (038355 6430) 

Sprechzeiten der Bürgermeister:

Gemeinde Bandelin
Bürgermeisterin: Jana von Behren
Sprechzeiten: Donnerstag 19:00 - 20:00 Uhr
 Gemeindebüro, Neue Str. 2,
 17506 Bandelin

Gemeinde Gribow
Bürgermeister: Jörg-Hagen Tambach
Sprechzeiten: Es kann jederzeit angerufen
 werden.

Gemeinde Groß Kiesow
Bürgermeister: Jürgen Wohlers
Sprechzeiten: nach Vereinbarung unter
 Tel.-Nr.: 038355 12650

Gemeinde Groß Polzin
Bürgermeister: Silvio Grabowski
Sprechzeiten: 1. und 3. Donnerstag
 im Monat 17:00 - 18:00 Uhr
 in der Bauernstube im 
 Gutshaus Groß Polzin

Stadt Gützkow
Bürgermeister: Joachim Otto
Sprechzeiten: Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr

Gemeinde Karlsburg
Bürgermeister: Rolf Warkus
Sprechzeiten: Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr
 Haus der Gemeinde,
 Schulstr. 27 a, 
 17495 Karlsburg
 Tel.-Nr.: 038355 61388

Gemeinde Klein Bünzow
Bürgermeister: Karl Jürgens
Sprechzeiten: jeden 1. Dienstag im Monat 
 von 16:00 - 17:00 Uhr
 im Gemeindezentrum, 
 Bahnhof 35, Klein Bünzow
 es kann jederzeit angerufen 
 werden:
 Handy-Nr.: 0171 2445637

Gemeinde Kölzin
Bürgermeisterin: Jutta Dinse
Sprechzeiten: mit vorheriger
  Terminabsprache

Gemeinde Lühmannsdorf
Bürgermeisterin: Esther Hall
Sprechzeiten: Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr
 im Gemeindezentrum, 
 Giesekenhäger Reihe 33, 
 17495 Lühmannsdorf
 Tel. 038355 12918

Gemeinde Murchin
Bürgermeister: Peter Neumann
Sprechzeiten: Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeindebüro Murchin,
 Dorfstr. 50

Gemeinde Rubkow
Bürgermeister: Manfred Höcker
Sprechzeiten: Montag 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeindebüro Rubkow

Gemeinde Schmatzin
Bürgermeister: Dr. Klaus Brandt
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag
 im Monat 15:00 - 16:30 Uhr
 Gemeindebüro im Gutshaus
 Schlatkow

Gemeinde Wrangelsburg
Bürgermeister: Andreas Juds
Sprechzeiten: Freitag 16:00 - 18:00 Uhr
 Ginsterweg 18
 Tel.: 038355 68959
 Fax: 038355 689936

Gemeinde Ziethen
Bürgermeister: Eckhard Moede
Sprechzeiten: jeden 1. und letzten Montag im
 Monat  von 16:00 - 17:30 Uhr
 Uhr oder nach vorheriger
 telefonischer Vereinbarung
 Gemeindebüro Ziethen

Gemeinde Züssow
Bürgermeister: Hans-Dieter Hein
Sprechzeiten: jeden 1. und 3. Dienstag im
  Monat  von 17:00 - 18:00 Uhr
 Gemeinderaum Schulstr. 1,
 17495 Züssow
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Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow

 Name Telefon-Nr.
____________________________________________________________________________________________________________________
Amtsvorsteher Rolf Warkus
  nach Vereinbarung
 Di. u. Do. 038355 643-0
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6, Gützkow
Postanschrift: Amt Züssow, Do., 10:00 - 12:00 Uhr 038355 643-220
Dorfstraße 6, 17495 Züssow Ziethen
 Do., 14:00 - 16:00 Uhr 038355 643-315 r.warkus@amt-zuessow.de

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6,
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

LVB Eckhart Stöwhas 038355 643-0 e.stoewhas@amt-zuessow.de
Sekretariat,
Vorzimmer Amtsvorsteher und LVB Nadine Beutel 038355 643-160 n.beutel@amt-zuessow.de

Stabsstelle: Strukturentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmarketing, Förderung; Agenda 21, Tourismus, Partnerschaften
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

 Bärbel Sydow 038355 643-121 b.sydow@amt-zuessow.de

Stabsstelle: Zentrale Steuerung und Controlling
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

 Regina Kloker 038355 643-110 r.kloker@amt-zuessow.de

Fachbereich Zentrale Dienste
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches durch LVB Eckhart Stöwhas 038355 643-0 e.stoewhas@amt-zuessow.de
SGL Organisation, Personal Sibylle Gurr 038355 643-117 s.gurr@amt-zuessow.de
Sonstige Zentrale Dienste
Personalverwaltung, Corinna Winkler 038355 643-114 c.winkler@amt-zuessow.de
Personalabrechnung
Informationstechnik/Datenschutz Alexander Schuricke 038355 643-123 a.schuricke@amt-zuessow.de
SGL Kommunales und Wahlen Heike Maier 038355 643-120 h.maier@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst/Amtsblatt Monika Mahnke 038355 643-112 m.mahnke@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst Petra Gorklo 038355 643-162 p.gorklo@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 a
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Charlotte Peters 038355 643-321 c.peters@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge Kristian Kraffzig 038355 643-313 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Abgaben Astrid Ploetz 038355 643-322 a.ploetz@amt-zuessow.de
Abgaben Ilona Morgenstern 038355 643-312 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben Oliver Krüger 038355 643-337 o.krueger@amt-zuessow.de
Kassenleitung Elke Henkel 038355 643-319 e.henkel@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse Martina Schlotmann 038355 643-318 m.schlotmann@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse Regina Streeck 038355 643-338 r.streeck@amt-zuessow.de
Geschäftsbuchhaltung Ute Turski 038355 643-342 u.turski@amt-zuessow.de
Vollstreckung Waltraut Vorbau 038355 643-332 w.vorbau@amt-zuessow.de
Vollstreckung Mandy Braun 038355 643-336 m.braun@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz: 17506 Gützkow, Pommersche Str. 27
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Ronny Saß 038355 643-218 r.sass@amt-zuessow.de
SB Bauleitplanung Dorit Brummund 038355 643-216 d.brummund@amt-zuessow.de
SB Tiefbau Karin Jürgens 038355 643-227 k.juergens@amt-zuessow.de
SB Straßenwesen Mathias Gebhardt 038355 643-217 m.gebhardt@amt-zuessow.de
SB Hochbau, Flurstücksverwaltung Sabine Muschter 038355 643-215 s.muschter@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement Marina Klüber 038355 643-213 m.klueber@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement Annette Köhler 
Vertretung: Katrin Berndt 038355 643-226 k.berndt@amt-zuessow.de
SB Friedhofsverwaltung und Karina Eberhardt 038355 643-229 k.eberhardt@amt-zuessow.de
SB Gebäude-/Grundstücksmanagement
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Fachbereich Bürgerdienste

Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 a

Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Doris Baumgardt 038355 643-335 d.baumgardt@amt-zuessow.de

SB Bürgerbüro 

Gützkow/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Hannelore Peters 038355 643-223 h.peters@amt-zuessow.de

SB Bürgerbüro 

Ziethen/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Marianne Mauritz 038355 643-324 m.mauritz@amt-zuessow.de

SB Bürgerbüro 

Züssow/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt Petra Zeising 038355 643-127 p.zeising@amt-zuessow.de

SB Wohngeld/Übernahme Elternbeiträge Kita Roswitha Kramber  r.kramber@amt-zuessow.de

 dienstags und freitags in Ziethen  038355 643-325

 donnerstags in Züssow  038355 643-115

 in Gützkow nach Vereinbarung  038355 643-219

SB Öffentliche Ordnung und Sicherheit,

Baumschutz Wilfried Ebert 038355 643-330 w.ebert@amt-zuessow.de

SB Brandschutz, Wild- und Jagdschaden André Reichel 038355 643-341 a.reichel@amt-zuessow.de

SB Standesamt/Namensänderung

Kultur, Jugend, Sport, Senioren Hannelore Denz 038355 643-326 h.denz@amt-zuessow.de

SB Standesamt/Namensänderung

Kultur, Jugend, Sport, Senioren Gisela Kuhse 038355 643-327 g.kuhse@amt-zuessow.de

SB Schulverwaltung/Kita Iris Kejla 038355 643-311 i.kejla@amt-zuessow.de

Faxanschluss Gützkow   038353 611-10

Faxanschluss Ziethen   03971 2081-20

Faxanschluss Züssow   038355 643-99

E-Mail   info@amt-zuessow.de

Öffnungszeiten der Bibliothek  
in Gützkow

Montag 07:30 - 12:15 Uhr und
 12:45 - 17:00 Uhr
Dienstag 07:30 - 12:15 Uhr und
 12:45 - 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  07:30 - 14:30 Uhr
jeden 2. u. 4. Do.
im Monat  bis 11:40 Uhr
Freitag 07:30 - 13:15 Uhr

Öffnungszeiten 
der Bibliothek in Karlsburg

Dienstag  17:00 - 18:00 Uhr  im Haus der Gemeinde
  in Karlsburg 

Öffnungszeiten der Bibliothek in Züssow

Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr in der alten Schule/
  Gemeinderaum Züssow

Sitzungstermine

14.12.2011 Gemeindevertretung Rubkow
15.12.2011 Gemeindevertretung Bandelin
15.12.2011 Stadtvertretung Gützkow
15.12.2011 Gemeindevertretung Züssow
19.12.2011 Gemeindevertretung Groß Polzin

Die Bekanntgabe der Tagesordnung und des Sitzungs-
ortes erfolgen entsprechend der Hauptsatzungen an den 
Bekanntmachungstafeln.

Amt Züssow 
- Der Amtsvorsteher - 

Bürgerinformation!

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger!
Das Amt Züssow mit den Bürgerbüros in Ziethen und 
Gützkow bleibt in der Zeit vom 27.12.2011 bis 30.12.2011 
geschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.
Stöwhas
Leitender Verwaltungsbeamter
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Informationen 
aus den Gemeinden

Bekanntmachung

Einladung zur Versammlung  
der Jagdgenossenschaft Lühmannsdorf

Am 28.01.2012 findet um 10:00 Uhr im Saal der Feuerwehr, 
17495 Lühmannsdorf, Karl-Marx-Straße 90 A, die Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Lühmannsdorf statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsvorschläge für die Tagesordnung
3. Bericht des Notvorstandes
4. Vorschläge für Vorstandsmitglieder
5. Wahlen
 a) Vorsitzender und Kassenwart
 b) Stellv. Vorsitzender und Schriftführer
6. Sonstiges

Alle Jagdgenossen sind zu dieser Versammlung herzlich 
eingeladen. 

Mit freundlichen Grüßen

Bürgermeisterin der Gemeinde Lühmannsdorf als Notvor-
stand gem. § 9 Abs. 2 Satz 3 BJagdG

Amtliche 
Bekanntmachungen

Informationen zu Veränderungen  
in der Zusammensetzung  
des Amtsausschusses

Der Amtsausschuss setzt sich aus den Bürgermeistern der 
amtsangehörigen Gemeinden und weiteren Mitgliedern 
aus den Gemeinden zusammen. 
Die Anzahl der weiteren Vertreter, die die Gemeinden in 
den Amtsausschuss entsenden können, ist mit der Kom-
munalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
festgelegt worden.
Am 05.09.2011 trat eine neue Kommunalverfassung (KV 
M-V) in Kraft. Im § 132 ist die Zusammensetzung des 
Amtsausschusses gegenüber der bisherigen Kommunal-
verfassung geändert worden. Zukünftig verringert sich die 
Anzahl der Amtsausschussmitglieder. 
Bisher konnten bereits Gemeinden mit mehr als 500 Ein-
wohnern einen weiteren Vertreter für den Amtsausschuss 
wählen. Ab 01.01.2012 dürfen erst Gemeinden mit mehr 
als 1.000 Einwohnern weitere Mitglieder für den Amtsaus-
schuss bestimmen.

Die neue Kommunalverfassung bestimmt, dass die Zahl 
der weiteren Mitglieder des Amtsausschusses mit Wir-
kung vom 1. Januar 2012 den geänderten Bestimmungen 
anzupassen ist. 
Hierzu haben die Gemeindevertretungen von Bandelin, 
Groß Kiesow, Gützkow, Karlsburg, Klein Bünzow, Lüh-
mannsdorf, Murchin, Rubkow und Züssow sämtliche zu 
weiteren Mitgliedern des Amtsausschusses gewählten 
Personen abberufen. 
Da in unserem Amtsbereich nur in den Gemeinden 
Groß Kiesow, Karlsburg, Züssow und in der Stadt Gütz-
kow mehr als 1.000 Einwohner leben, können nur diese 4 
Kommunen noch einen bzw. 2 weitere Mitglieder für den 
Amtsausschuss wählen.
Alle anderen Gemeinden des Amtsbereiches werden ab 
Januar durch ihren Bürgermeister im Amtsausschuss ver-
treten.

Zusammensetzung des Amtsausschusses 
ab 01. Januar 2012
Rolf Warkus - Bürgermeister der Gemeinde Karlsburg und 
Amtsvorsteher
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Jutta Dinse - Bürgermeisterin der Gemeinde Kölzin und 1. 
Stellvertreterin des Amtsvorstehers
Klaus Brandt - Bürgermeister der Gemeinde Schmatzin
Silvio Grabowski - Bürgermeister der Gemeinde Groß Pol-
zin
Esther Hall - Bürgermeisterin der Gemeinde Lühmanns-
dorf 
Hans-Dieter Hein - Bürgermeister der Gemeinde Züssow
Manfred Höcker - Bürgermeister der Gemeinde Rubkow
Andreas Juds - Bürgermeister der Gemeinde Wrangels-
burg 
Karl Jürgens - Bürgermeister der Gemeinde Klein Bünzow
Eckhard Moede - Bürgermeister der Gemeinde Ziethen
Peter Neumann - Bürgermeister der Gemeinde Murchin
Joachim Otto - Bürgermeister der Stadt Gützkow
Jörg-Hagen Tambach - Bürgermeister der Gemeinde Gri-
bow
Jana von Behren - Bürgermeisterin der Gemeinde Bande-
lin
Jürgen Wohlers - Bürgermeister der Gemeinde Groß Kie-
sow
Tino Jeske (Gemeinde Karlsburg, wird vertreten durch 
Hardy Hofmann)
Bernd-Michael Kellerhoff (Gemeinde Züssow, wird vertre-
ten durch Hans-Jürgen Mausolf)
Peter Schmidt (Stadt Gützkow, wird vertreten durch Frank 
Müller)
Jürgen Schöpf (Stadt Gützkow, wird vertreten durch Mar-
lies Ries)
Hartmut Waschow (Gemeinde Groß Kiesow, wird vertre-
ten durch Doris Krüger)

Wenn die Bürgermeister nicht an einer Sitzung des Amts-
ausschusses teilnehmen können, werden sie durch ihren 
gewählten Stellvertreter vertreten.

Gemeinde Bandelin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 27.10.2011

Öffentlicher Teil:

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
63000.51000 - Straßenunterhaltung
Der getroffenen Eilentscheidung der Bürgermeisterin wur-
de zugestimmt.

Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 3.000,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 63000.51000 (Straßenunterhaltung)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf den Haushaltsstellen 
77000.52000 (Geräte/Ausrüstung) und 77000.55000 (Un-
terhaltung Fahrzeuge)
Der getroffenen Eilentscheidung der Bürgermeisterin wur-
de zugestimmt.

Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 1.000,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 77000.52000 und die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 1.500,00 EUR auf der Haushaltsstel-
le 77000.55000.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zu Bauleitpla-
nungen der Stadt Gützkow
Die Gemeinde Bandelin hat keine Anregungen und Hin-
weise zu den Bauleitplanungen
- Bebauungsplan Nr. 9 „Photovoltaik Deponie Gützkow“ 

und
- 4. Änderung des Flächennutzungsplanes i. V. m. dem 

B-Plan Nr. 9
der Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Außerplanmäßige Ausgabe auf der HH-St 02000.54000
-  Betriebskostenabrechnung 2010 Gemeindebüro 

Bandelin
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe für die Zahlung der Betriebskosten-
abrechnung 2010 für das Gemeindebüro in der Kita, Neue 
Straße, in Höhe von 1.300 EUR auf der Haushalsstelle 
02000.54000.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Außerplanmäßige Ausgabe auf der HH-St 88000.54000
- Betriebskostenabrechnung 2010 ehemaliger Spor-

traum im Heckenweg
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe für die Zahlung der Betriebskosten-
abrechnung 2010 für den ehemaligen Sportraum, Hecken-
weg 21, in Höhe von 2.700 EUR auf der Haushaltsstelle 
88000.54000.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil:

- Auftragsvergabe: Profilierung Graben
- Beschluss zur Auftragsvergabe - Baumpflege und -fäl-

lungen
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Jahresrechnung 2010  
für die Gemeinde Bandelin

Die Gemeindevertretung Bandelin hat auf ihrer Sitzung 
am 17.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2010 festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für M-V 
werden die über- und außerplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68  A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Gemeinde Gribow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 09.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Gribow die Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2010
Ausschluss von der Mitwirkung Nach § 24 KV: Tambach, 
Jörg-Hagen

Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV - M-V die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zu Bauleitpla-
nungen der Stadt Gützkow
Die Gemeinde Gribow hat keine Anregungen und Hinwei-
se zu den Bauleitplanungen
- Bebauungsplan Nr. 9 „Photovoltaik Deponie Gützkow“ 

und
- 4. Änderung des Flächennutzungsplanes i. V. m. dem 

B-Plan Nr. 9 der Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe Strom Feuerwehr Gribow
HH-St. 13000.54100
Die Gemeindevertretung bestätigt die Eilentscheidung 
des Bürgermeisters über die Entnahme in Höhe von 
100,00 EUR aus der Rücklage zur Begleichung der noch 
offenen Abschlagszahlungen für Strom für die Verbrauchs-
stelle Feuerwehr Gribow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe für Fahrzeuge der FFw Gri-
bow in der HH-Stelle 13000.55000
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe i. H. v. 100,00 EUR für die HH-Stelle 13000.55000 
- Fahrzeuge.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Jahresrechnung 2010  
für die Gemeinde Gribow

Die Gemeindevertretung Gribow hat auf ihrer Sitzung am 
09.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 
festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für M-V wer-
den die über- und außerplanmäßigen Ausgaben geneh-
migt. Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalverfas-
sung M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Gribow, den 30.11.2011

 

Gemeinde Groß Kiesow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 21.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Groß Kiesow die Jah-
resrechnung für das Haushaltsjahr 2010.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  11
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2010
Ausschluss von der Mitwirkung Nach § 24 KV: Wohlers, 
Jürgen

Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV - M-V die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

1. Nachtragshaushaltsplan und 1. Nachtragshaushalts-
satzung Gemeinde Groß Kiesow 2011
Die Gemeindevertretung Groß Kiesow beschließt lt. § 50 
KV M-V den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung 2011 mit den dazugehörenden An-
lagen und folgenden Änderungen:
46400.50000 + 2.200,00 EUR
77000.55000 + 1.000,00 EUR
77000.71900 - 1.000,00 EUR
91000.28000 + 2.200,00 EUR
91000.90000 + 2.200,00 EUR
91000.31000 + 2.200,00 EUR
Die Anlagen werden entsprechend geändert.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
  erhöht vermindert und damit der 
  um um Gesamtbedarf des
    Haushaltsplanes
    einschl. der 
    Nachträge 
    gegen- nunmehr 
    über  fest-
    bisher  gesetzt auf
________________________________________________________
  EUR EUR EUR EUR
________________________________________________________
1. im Verwaltungs-
 haushalt 
  die Einnahmen 20.500 - 1.123.200  1.143.700
 die Ausgaben  20.500 - 1.123.200  1.143.700
2. im Vermögens-
 haushalt
 die Einnahmen  44.400  - 131.100 175.500
 die Ausgaben  44.400 - 131.100 175.500

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1.  der Gesamtbetrag 
  der Kredite von bisher  - EUR
  (unverändert) auf  - EUR
  davon für Zwecke 
  der Umschuldung  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR
2.  der Gesamtbetrag 
  der Verpflichtungs- 
  ermächtigungen  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR

3. der Höchstbetrag 
  der Kassenkredite  von bisher  112.000,00 EUR
  auf  114.000,00 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt geän-
dert:

Steuerart gegenüber bisher v. H. auf nunmehr v. H.
_____________________________________________
  unverändert

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  11
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Um-
lagen des Wasser- und Bodenverbandes
Die Gemeindevertretung Groß Kiesow beschließt die 8. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes mit der dazugehörigen Kal-
kulation. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

Nichtöffentlicher Teil

- Beschluss zur Auftragsvergabe: Lieferung von Bäumen 
(Ersatzpflanzung)

Jahresrechnung 2010  
und Entlastung des Bürgermeisters  
für das Haushaltsjahr 2010  
für die Gemeinde Groß Kiesow

Die Gemeindevertretung Groß Kiesow hat auf ihrer Sit-
zung am 21.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2010 festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für 
M-V werden die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
genehmigt.
Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Groß Kiesow, den 30.11.2011
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8. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren  
zur Deckung der Beiträge und Umlagen 
des Wasser- und Bodenverbandes

Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der derzeit gül-
tigen Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. 
August 1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 499) so-
wie der §§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Neufassung der Bekanntgabe vom 12. April 
2005 (GVOBl. M-V Nr. 7 S. 146), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777, 
833), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Groß Kiesow in ihrer Sitzung vom 21.11.2011 
die folgende 8. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge 
und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Peene“ Anklam und „Ryck-Ziese“ Groß Kiesow erlassen.

Artikel 1
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- 
und Bodenverbandes
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur De-
ckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Boden-
verbandes der Gemeinde Groß Kiesow, zuletzt geändert 
durch die 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und 
Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes der Gemein-
de Groß Kiesow, wird wie folgt geändert:

1.  § 3 Absatz 2 Satz 2:
 Es gelten folgende Berechnungseinheiten und Gebüh-

rensätze:
 -  0,1 ha Bauland (Baugrundstück) 11,12 EUR
 -  1,0 ha land- und forstwirtschaftlich 
  genutzte Fläche 11,12 EUR
  -  0,5 ha befestigte Fläche 
  (z. B. Straßen, Wege und Plätze) 10,74 EUR
 -  1,0 ha Wasserfläche  9,65 EUR

Artikel 2 
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft.

Groß Kiesow, den 24.11.2011

 

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde am 
30.11.2011.
Bekannt gemacht am 14.12.2011 im Züssower Amtsblatt 
Nr. 12/2011.

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstö-
ße entsprechend § 5 Abs. 5 (KV M-V) nur innerhalb eines 
Jahres geltend gemacht werden. Diese Frist gilt nicht für 
die Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Be-
kanntmachungsvorschriften.

Groß Kiesow, den 24.11.2011

 

Gemeinde Groß Polzin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 08.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Groß Polzin die Jah-
resrechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Ausschluss von der Mitwirkung Nach § 24 KV: 
Grabowski, Silvio

Entlastung des Bürgermeisters 
für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV M-V die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  3
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe Strom- und Heizko-
sten Gemeindebüro Groß Polzin (02000.54100 und 
02000.54200)
Die Gemeindevertretung beschließt die Eilentscheidung 
des Bürgermeisters vom 05.08.2011 über die Entnahme in 
Höhe von 900,00 EUR aus der Rücklage, um die Strom und 
Heizungskosten für die Verbrauchsstelle Gemeindebüro, 
Dorfstraße 10, Groß Polzin zu begleichen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0
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Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
77000.55000 - Unterhaltung Fahrzeuge
Die Gemeindevertretung Groß Polzin beschließt die 

überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 2.500,00 EUR auf 

der Haushaltsstelle 77000.55000 (Unterhaltung Fahr-

zeuge).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4

Nein-Stimmen:  0

Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
67500.54300 - Winterdienst
Die Gemeindevertretung Groß Polzin beschließt die 

überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 400,00 EUR auf der 

Haushaltsstelle 67500.54300 (Winterdienst).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4

Nein-Stimmen:  0

Enthaltungen:  0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zu Bauleitpla-
nungen der Stadt Gützkow
Die Gemeinde Groß Polzin hat keine Anregungen und 

Hinweise zu den Bauleitplanungen

- Bebauungsplan Nr. 9 „Photovoltaik Deponie Gützkow“ 

und

- 4. Änderung des Flächennutzungsplanes i. V. m. dem 

B-Plan Nr. 9 der Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4

Nein-Stimmen:  0

Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

Grundstücksverkauf in der Ortslage Quilow, Teilfläche

Grundstücksverkauf - bebautes Grundstück in der Orts-
lage Pätschow

Grundstücksverkauf in der Ortslage Quilow, Wohnhaus

Maklerauftrag für Grundstücksverkauf

Beschluss zum Abschluss eines Vertrages über die Aus-
leihe eines Schleppers (Traktor) zur Durchführung des 
Winterdienstes auf dem Gebiet der Gemeinde Groß Pol-
zin

Personalangelegenheit

Personalangelegenheit

Personalangelegenheit

Jahresrechnung 2010 und Entlastung 
des Bürgermeisters für das Haushalts-
jahr 2010 für die Gemeinde Groß Polzin

Die Gemeindevertretung Groß Polzin hat auf Ihrer Sitzung 
am 08.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2010 festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für M-V 
werden die über- und außerplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt. 
Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Groß Polzin, den 30.11.2011

 

Stadt Gützkow

Beschlüsse der Stadtvertretung  
vom 27.10.2011

Öffentlicher Teil:

Beschluss zur Einziehung einer Teilfläche eines Weges 
gem. § 9 StrWG im Ortsteil Pentin
Die Stadtvertretung Gützkow beschließt gemäß § 9 Stra-
ßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern die Ein-
leitung eines Einziehungsverfahren einer Teilfläche des 
Weges gelegen auf dem Flurstück 46/7, Flur 1, Gemarkung 
Pentin. Der Wegeabschnitt soll für den gesamten Verkehr 
gesperrt werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0

Beschluss zur Teileinziehung einer Teilfläche eines 
Weges gem. § 9 StrWG im Ortsteil Lüssow
Die Stadtvertretung Gützkow beschließt gemäß § 9 Stra-
ßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern die Ein-
leitung eines Teileinziehungsverfahren einer Teilfläche 
des Weges gelegen auf den Flurstücken 44/1 und 46, Flur 
2, Gemarkung Lüssow. Der Wegeabschnitt soll nur noch 
für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 7,5 to befah-
ren werden. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:    0
Enthaltungen:    0
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Amtliche Bekanntmachung  
der Stadt Gützkow

Die Stadtvertretung Gützkow hat in ihrer Sitzung am 
27.10.2011 unter der Beschluss-Nr. B/Stv Gü/2011/091 die 
Teileinziehung einer Teilfläche des Weges gelegen auf 
den Flurstück 44/1 und 46, Flur 2, Gemarkung Lüssow ge-
mäß § 9 StrWG M-V beschlossen. Die Einziehung bewirkt, 
dass eine Überquerung des Weges nur noch für Fahr-
zeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 7,5 to möglich 
ist. Die Flurkarte mit der genau ersichtlichen Lage des 
Weges liegt dazu in der Zeit
vom 16.12.2011 bis zum 16.01.2012
im Amt Züssow, Bürgerbüro Gützkow, Fachbereich Bau- 
und Grundstücksmanagement, Pommersche Str. 27, 17506 
Gützkow
während folgender Zeiten:
dienstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 18:00 Uhr 
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 16:00 Uhr 
freitags  von 08:00 - 12:00 Uhr
für jedermann Einsicht öffentlich aus.
Einwendungen zur Einziehung sind spätestens innerhalb 
von 2 Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich 
oder zu Protokoll bei vorgenannter auslegender Behörde 
zu erheben.

Gützkow, den 23.11.2011

Amtliche Bekanntmachung  
der Stadt Gützkow

Die Stadtvertretung Gützkow hat in ihrer Sitzung am 
27.10.2011 unter der Beschluss-Nr. B/Stv Gii/2011/088 die 
Einziehung einer Teilfläche des Weges gelegen auf dem 
Flurstück 46/7, Flur 1, Gemarkung Pentin gemäß § 9 StrWG 
M-V beschlossen. Die Einziehung bewirkt, dass der Weg 
für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt wird. Die 
Flurkarte mit der genau ersichtlichen Lage des Weges 
liegt dazu in der Zeit
vom 16.12.2011 bis zum 16.01.2012
im Amt Züssow, Bürgerbüro Gützkow, Fachbereich Bau- 
und Grundstücksmanagement, Pommersche Str. 27, 17506 
Gützkow
während folgender Zeiten:
dienstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 18:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 16:00 Uhr 
freitags  von 08:00 - 12:00 Uhr
für jedermann Einsicht öffentlich aus.
Einwendungen zur Einziehung sind spätestens innerhalb 
von 2 Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich 
oder zu Protokoll bei vorgenannter auslegender Behörde 
zu erheben.

Gützkow, den 23.11.2011
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Gemeinde Karlsburg

Beschluss der Gemeindevertretung  
vom 14.11.2011

Öffentlicher Teil:

2. Nachtragshaushaltsplan und 2. Nachtragshaushalts-
satzung Gemeinde Karlsburg 2011
Die Gemeindevertretung Karlsburg beschließt lt. § 50 KV 
M-V den 2. Nachtragshaushaltsplan und die 2. Nachtrags-
haushaltssatzung 2011 mit den dazugehörenden Anlagen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
  erhöht vermindert und damit der 
  um um Gesamtbedarf des
    Haushaltsplanes
    einschl. der 
    Nachträge 
    gegen- nunmehr 
    über  fest-
    bisher  gesetzt auf
________________________________________________________
  EUR EUR EUR EUR
________________________________________________________
1. im Verwaltungs-
 haushalt
  die Einnahmen - 1.000 1.001.900  1.000.900
 die Ausgaben 3.700 - 1.192.200  1.195.900
2. im Vermögens-
 haushalt
 die Einnahmen  -  - 213.500 213.500
 die Ausgaben  - - 213.500 213.500

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1.  der Gesamtbetrag 
  der Kredite von bisher  - EUR
  (unverändert) auf  - EUR
  davon für Zwecke 
  der Umschuldung  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR
2.  der Gesamtbetrag 
  der Verpflichtungs- 
  ermächtigungen  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR
3. der Höchstbetrag 
  der Kassenkredite  von bisher  187.900,00 EUR
  auf  332.000,00 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt geän-
dert:

Steuerart gegenüber bisher v. H. auf nunmehr v. H.
___________________________________________________

  unverändert

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  9
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

2. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Karlsburg  
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 50 Kommunalverfassung M-V wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.11.2011 fol-
gende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
  erhöht vermindert und damit der 
  um um Gesamtbedarf des
    Haushaltsplanes
    einschl. der 
    Nachträge 
    gegen- nunmehr 
    über  fest-
    bisher  gesetzt auf
________________________________________________________
  EUR EUR EUR EUR
________________________________________________________
1. im Verwaltungs-
 haushalt
  die Einnahmen - 1.000 1.001.900  1.000.900
 die Ausgaben  3.700 - 1.192.200  1.195.900
2. im Vermögens-
 haushalt
 die Einnahmen  -  - 213.500 213.500
 die Ausgaben - - 213.500 213.500

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1.  der Gesamtbetrag 
  der Kredite von bisher  - EUR
  (unverändert) auf  - EUR
  davon für Zwecke 
  der Umschuldung  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR
2.  der Gesamtbetrag 
  der Verpflichtungs- 
  ermächtigungen  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR
3. der Höchstbetrag 
  der Kassenkredite  von bisher  187.900,00 EUR
  auf  332.000,00 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt geän-
dert:

Steuerart gegenüber bisher v. H. auf nunmehr v. H.
_____________________________________________
  unverändert

Karlsburg, den 01.12.2011 

Durch die Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 
22.11.2011 der festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkre-
dites genehmigt.

Bekannt gemacht am 14.12.2011 im Züssower Amtsblatt 
Nr. 12/2011
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Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung der Ge-
meinde Karlsburg für das Haushaltsjahr 2011 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht und kann zusammen mit 
den Anlagen innerhalb des folgenden Monats auf die Be-
kanntmachung zu den Geschäftszeiten von jedermann im 
Amt Züssow, Bürgerbüro Ziethen Dorfstr. 68 a, eingesehen 
werden.

Gemeinde Lühmannsdorf 

Jahresrechnung 2010 und Entlastung 
der Bürgermeisterin  
für das Haushaltsjahr 2010  
für die Gemeinde Lühmannsdorf

Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf hat auf Ihrer Sit-
zung am 17.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2010 festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für 
M-V werden die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
genehmigt.
Der Bürgermeisterin wird laut § 61 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Lühmannsdorf, den 30.11.2011

       

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 17.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Lühmannsdorf die 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Entlastung der Bürgermeisterin 
für das Haushaltsjahr 2010
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Hall, Esther
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züs-
sow beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV M-V 
die Entlastung der Bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 
2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Verpflichtungsermächtigung für bereits begonnene inve-
stive Maßnahmen bzw. für bis zum 31.12.2011 durchge-
führte Ausschreibungen und Auftragsvergaben
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt, 
die im Haushaltsplan 2011 oder durch Haushaltsreste 
aus Vorjahren eingestellten finanziellen Mittel, für be-
reits begonnene investive Maßnahmen bzw. für bis zum 
31.12.2011 durchgeführte Ausschreibungen und Auftrags-
vergaben, als Verbindlichkeit in das Haushaltsjahr 2012 zu 
übertragen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Sollübertragung für Heizkosten FFw Lühmannsdorf
Die Gemeindevertretung beschließt zur Abdeckung der 
Kosten auf der Haushaltsstelle 13000 54200 - Heizkosten 
Feuerwehr eine Sollübertrag von 600,00 Euro von der 
Haushaltsstelle 02000 54200 - Heizkosten Gemeindezen-
trum.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Beschluss zur Einziehung einer Teilfläche eines Weges 
gem. § 9 StrWG
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt ge-
mäß § 9 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern die Einleitung eines Einziehungsverfahrens einer 
Teilfläche des Weges gelegen auf dem Flurstück 47, Flur 
3, Gemarkung Brüssow. Der Wegeabschnitt soll für den 
gesamten Verkehr gesperrt werden. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Hausordnung Jugendclub Lühmannsdorf
Die Gemeindevertretung beschließt die Hausordnung für 
den Jugendclub Lühmannsdorf mit folgender Änderung:
•	 der	„§	15	Aufhebung	des	Hausverbotes“	wird	neu	for-

muliert und lautet: 
  Kinder und Jugendliche, welche Hausverbot haben, 

können nach Verhängung des Hausverbotes schriftlich 
bei der Bürgermeisterin die Aufhebung des Hausver-
botes beantragen.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Neue Nutzungs- und Entgeltordnung Saal Lühmannsdorf
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung die 
Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für den 
Saal im Gemeindezentrum Lühmannsdorf mit folgender 
Änderung:

Der TOP 3 wird ergänzt und lautet:
„Für gemeindeeigene Vereine, deren Mitglieder überwie-
gend Lühmannsdorfer Einwohner sind, beträgt das Nut-
zungsentgelt 20,00 EUR/Tag. Bei Veranstaltungen der 
Vereine mit Gästen beträgt das Nutzungsentgelt 40,00 
EUR/Tag.“

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil:

- Einstellung einer geringfügig Beschäftigten ab 
01.01.2012

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Lühmannsdorf

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lühmannsdorf 
hat in ihrer Sitzung am 17.11.2011 unter der Beschluss-Nr. 
B/GV Lüh/2011/049 die Einziehung einer Teilfläche des 
Weges gelegen auf dem Flurstück 47, Flur 3, Gemarkung 
Brüssow gemäß § 9 StrWG beschlossen. 
Die Einziehung bewirkt, dass eine Überquerung der Teil-
fläche nicht mehr möglich ist und für den gesamten Fahr-
zeugverkehr gesperrt wird. Die Flurkarte mit der genau 
ersichtlichen Lage des Teilstückes liegt dazu in der Zeit
vom 16.12.2011 bis zum 16.01.2012
im Amt Züssow, Bürgerbüro Gützkow, Fachbereich Bau- 
und Grundstücksmanagement, Pommersche Str. 27, 17506 
Gützkow
während folgender Zeiten:
dienstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 18:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 - 12:00 Uhr und 
 von 13:00 - 16:00 Uhr 
freitags  von 08:00 - 12:00 Uhr
für jedermann Einsicht öffentlich aus.
Einwendungen zur Einziehung sind spätestens innerhalb 
von 2 Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich 
oder zu Protokoll bei vorgenannter auslegender Behörde 
zu erheben.

Lühmannsdorf, den 24.11.2011

Gemeinde Murchin

11. Satzung zur Änderung der Satzung 
vom 15.12.2000 über die Erhebung  
von Gebühren zur Deckung  
der Beiträge und Umlagen des Wasser 
- und Bodenverbandes „Untere Peene 
Anklam“ für die Gemeinde Murchin

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der derzeit gül-
tigen Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. 
August 1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 499), so-
wie die §§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntgabe vom 12. April 2005 
(GVOBl. M-V Nr. 7 S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833), 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung 
Murchin vom 27.10.2011 folgende 11. Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bo-
denverbandes „Untere Peene Anklam“ erlassen:

Artikel 1
Änderung des § 3 Gebührenmaßstab
Die Satzung der Gemeinde Murchin über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen 
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des Wasser- und Bodenverbandes vom 15.12.2000, zuletzt 
geändert durch die 10. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträ-
ge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Un-
tere Peene Anklam“ vom 28.10.2010 wird wie folgt geän-
dert:
1.  § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
  Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festge-

setzt. Es gelten folgende Berechnungseinheiten und 
Gebührensätze:

  a)  1,0 ha Bauland (Baugrundstücke) =  21,13 EUR
  b)  1,0 ha Flächen anderer Nutzung =  12,37 EUR
  c)  1,0 ha Gartenland =  12,37 EUR
  d)  1,0 ha landwirtschaftlich oder 
  gleichartig genutzte Fläche =  12,37 EUR
  e)  1,0 ha forstwirtschaftlich genutzte 
  Fläche Unland/Ödland/Brachland  =  6,18 EUR
  f)  1,0 ha sonstige befestigte Flächen 
  (z. B. Straßen, Wege u. Plätze) =  24,88 EUR
  g) 1,0 ha See, Teich, Weiher, Sumpf =  6,18 EUR
2. für Schöpfwerke und Deiche werden folgende Hebe-

sätze zum Ansatz gebracht:_______

 Schöpfwerk  Klotzow - Pinnow =  17,75 EUR
  Deich Klotzow - Pinnow =  2,83 EUR
  Deich  Immenstädt =  6,03 EUR

Artikel 2
In-Kraft-Treten
Die 11. Satzung zur Änderung der Satzung tritt zum 
01.01.2012 in Kraft.

Murchin, den 22.11.2011

     

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald am 28.11.2011.
Bekannt gemacht am 14.12.2011 im Züssower Amtsblatt 
Nr. 12/2011.

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstö-
ße entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines 
Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften.

Murchin, den 22.11.2011

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 10.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Murchin die Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Entlastung des Bürgermeisters 
für das Haushaltsjahr 2010
Ausschluss von der Mitwirkung Nach § 24 KV: Neumann, 
Peter
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV - M-V die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

11. Satzung zur Änderung der Satzung vom 15.12.2000 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Bei-
träge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Peene Anklam“ für die Gemeinde Murchin
Die Gemeinde Murchin beschließt, vorbehaltlich der 
Überprüfung der angegebenen Flächen, die 11. Ände-
rung der Satzung über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bo-
denverbandes „Untere Peene Anklam“ für die Gemeinde 
Murchin mit der dazugehörigen Kalkulation. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
63000.51000 - Unterhaltung Straßen
Die Gemeindevertretung Murchin beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 3.500,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 63000.51000 (Unterhaltung Straßen)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Erweiterung der Urnengemeinschaftsgrabanlage für Ur-
nenbeisetzung mit namentlicher Nennung
Die Gemeindevertretung beschließt die Erweiterung der 
Urnengemeinschaftsgrabanlage für Urnenbeisetzungen 
mit namentlicher Nennung.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0
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Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe auf der  
HH- Stelle 63000.51000 (Unterhaltung Straßen/Wege)
Die Gemeindevertretung beschließt, die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 11.300,00 EUR auf der Haushalts-
stelle 63000.51000.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil:

- Grundstücksverkauf in der Gemarkung Pinnow
- Beschluss zur Auftragsvergabe - Reapratur Straßenab-

sackung in Lentschow
- Personalangelegenheit
- Grundstücksverkauf in der Ortslage Relzow

Jahresrechnung 2010 und Entlastung 
des Bürgermeisters für das Haushalts-
jahr 2010 für die Gemeinde Murchin

Die Gemeindevertretung Murchin hat auf Ihrer Sitzung am 
10.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 
festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für M-V wer-
den die über- und außerplanmäßigen Ausgaben genehmi-
gt.
Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Murchin, den 30.11.2011

 

Gemeinde Rubkow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 25.10.2011

Öffentlicher Teil:

Außerplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltstelle 
69000.94000 (Sanierung Teiche)
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 2.400,00 EUR auf der 
Haushaltsstelle 69000.94000 (Sanierung Dorfteiche) 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf der HH-Stelle 
13000.50000 (Feuerwehr, Unterhaltung Grundstücke 
und bauliche Anlagen)
Die Gemeindevertretung Rubkow beschließt die über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 1.000 EUR bei der HH-
Stelle 13000.50000.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Abberufung eines Mitgliedes des Amtsausschusses mit 
Wirkung vom 01.01.2012
Die Gemeindevertretung Rubkow beruft das weitere Mit-
glied im Amtsausschuss 
 Holger Wendt
und seinen Stellvertreter 
 Kai Höpfner
mit Wirkung vom 01.01.2012 ab.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  3
Nein-Stimmen:  2
Enthaltungen:  3

Nichtöffentlicher Teil:

- Grundstücksverkauf in der Gemarkung Daugzin
- Grundstücksverkauf in der Gemarkung Wahlendow
- Erlass der Gewerbesteuer 2009
- Auftragsvergabe zur Errichtung eines Podestes am Fo-

lienlöschteich in Wahlendow
- Auftragsvergabe Zaun bzw. Tor am Folienlöschteich in 

Wahlendow
- Grundstücksverkauf in der Gemarkung Buggow
- Verzicht auf Zuordnung eines Grundstücks in der Ge-

markung Wahlendow

Gemeinde Schmatzin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 24.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Schmatzin die Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2010
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Dr. Brandt, 
Klaus
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Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV-MV die 
Entlastung des Bürgermeisters.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Überplanmäßige Ausgabe auf den Haushaltsstellen 
77000.52000 (Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsge-
genstände) und 77000.55000 (Fahrzeughaltung)
Die Gemeindevertretung Schmatzin beschließt die über-
planmäßige Ausgabe von jeweils 1.000,00 EUR auf den 
Haushaltsstellen 77000.52000 und 77000.55000

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zu Bauleitpla-
nungen der Stadt Gützkow
Die Gemeinde Schmatzin hat keine Anregungen und Hin-
weise zu den Bauleitplanungen
- Bebauungsplan Nr. 9 „Photovoltaik Deponie Gützkow“ 

und
- 4. Änderung des Flächennutzungsplanes i. V. m. dem 

B-Plan Nr. 9
der Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Nichtöffentlicher Teil:

- Beschluss zur Auftragsvergabe „Dachsanierung Ge-
meindehaus in Schlatkow“

- Personalangelegenheit

Jahresrechnung 2010 und Entlastung 
des Bürgermeisters für das Haushalts-
jahr 2010 für die Gemeinde Schmatzin

Die Gemeindevertretung Schmatzin  hat auf Ihrer Sitzung 
am 24.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 
2010 festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für M-V 
werden die über- und außerplanmäßigen Ausgaben ge-
nehmigt. Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalver-
fassung M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Schmatzin, den 30.11.2011

 

Gemeinde Wrangelsburg

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 14.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Wrangelsburg die 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  0 
Enthaltungen:  1

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2010
Ausschluss von der Mitwirkung nach § 24 KV: Juds, Andreas
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züs-
sow beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV M-V 
die Entlastung des Bürgermeisters  für das Haushaltsjahr 
2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0 
Enthaltungen:  1

Nichtöffentlicher Teil:

- Bauantrag

Jahresrechnung 2010 und  
Entlastung des Bürgermeisters  
für das Haushaltsjahr 2010  
für die Gemeinde Wrangelsburg

Die Gemeindevertretung Wrangelsburg  hat auf Ihrer Sit-
zung am  14.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2010 festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für 
M-V werden die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
genehmigt.
Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Wrangelsburg, den 30.11.2011
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Gemeinde Ziethen

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 02.11.2011

Öffentlicher Teil:

Zustimmung der Gemeindevertretung zur Wahl von 
Herrn Werner Schmoldt zum stellvertretenden Gemein-
dewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ziethen und 
seiner Ernennung zum Ehrenbeamten
Die Gemeindevertretung stimmt der Wahl von Herrn 
Werner Schmoldt zum stellvertretenden Gemeindewehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr Ziethen mit Wirkung 
vom 17.06.2011 zu und ernennt ihn für die Dauer seiner 
Amtszeit zum Ehrenbeamten.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  3
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung die Jahresrechnung 
für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2010
Ausschluss von der Mitwirkung Nach § 24 KV: Moede, Eck-
hard
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV M-V die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  3
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
02000.66100 Mitgliedsbeiträge
Die Gemeindevertretung Ziethen beschließt, die feh-
lenden Mittel in Höhe von 300,00 EUR für die Finanzie-
rung des Mitgliedsbeitrages an den Verein „Vorpommer-
sche Dorfstraße“ zur Verfügung zu stellen. Die Deckung 
der Kosten ist durch die allgemeine Rücklage gesichert.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe Strom- und Heizkosten  
FFw Menzlin (Haushaltsstellen 13000 54100 und 13000 
54200
Die Gemeindevertretung beschließt die Entnahme in Hö-
he von 900,00 EUR aus den Rücklagen, um die Strom- und 
Heizungskosten für das Feuerwehrgebäude Menzlin zu 
begleichen.

Der Bürgermeister hat hierzu am 29.07.2011 eine Eilent-
scheidung getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe Heizkosten FFw Menzlin - 
Haushaltsstelle 13000 54200
Die Gemeindevertretung beschließt die Entnahme in Hö-
he von 500,00 EUR aus Rücklagen, um die Abschläge bis 
Dez. 2011 für die Heizkosten der Feuerwehr Menzlin zu 
begleichen.
Der Bürgermeister hat hierzu am 14. Oktober 2011 eine 
Eilentscheidung getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Übertragung der Genehmigung von Sondernutzungen 
auf das Amt
Die Gemeindevertretung Ziethen beschließt die Übertra-
gung der Genehmigung einer Sondernutzung auf das Amt 
Züssow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  0
Nein-Stimmen:  4
Enthaltungen:  0
- Abgelehnter Beschluss -

Nichtöffentlicher Teil:

-  Beschluss zum Abschluss eines Vertrages über die 
Durchführung des Straßenwinterdienstes auf dem Ge-
biet der Gemeinde Ziethen

-  Erlass der Gewerbesteuer - abgelehnter Beschluss

Jahresrechnung 2010 und  
Entlastung des Bürgermeisters  
für das Haushaltsjahr 2010  
für die Gemeinde Ziethen

Die Gemeindevertretung Ziethen hat auf ihrer Sitzung am  
02.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 
festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für M-V werden 
die über- und außerplanmäßigen Ausgaben genehmigt.
Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Ziethen, den 30.11.2011
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Gemeinde Züssow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 03.11.2011

Öffentlicher Teil:

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010
Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung Züssow die Jahres-
rechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 
2010
Ausschluss von der Mitwirkung gemäß § 24 KV: Hans-Diet-
er Hein, Bürgermeister

Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Neverin 
und den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Züssow 
beschließt die Gemeindevertretung lt. § 61 KV - M-V die 
Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

1. Nachtragshaushaltsplan und 1. Nachtragshaushalts-
satzung Gemeinde Züssow 2011
Die Gemeindevertretung Züssow beschließt lt. § 50 KV 
M-V den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtrags-
haushaltssatzung 2011 mit den dazugehörenden Anlagen.

Eckdaten der Haushaltssatzung:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
  erhöht vermindert und damit der 
  um um Gesamtbedarf des
    Haushaltsplanes
    einschl. der 
    Nachträge 
    gegen- nunmehr 
    über  fest-
    bisher  gesetzt auf
________________________________________________________
  € € € €
________________________________________________________
1. im Verwaltungs-
 haushalt
  die Einnahmen 4.500 0 1.012.200  1.016.700
 die Ausgaben 10.100 0 1.079.900  1.090.000
2. im Vermögens-
 haushalt
 die Einnahmen 58.100 0 521.600 579.700
 die Ausgaben 58.100 0 521.600 579.700

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
  von bisher  auf
________________________________________________________
1.  der Gesamtbetrag 
  der Kredite 0 € unverändert 0 €
  davon für Zwecke 
  der Umschuldung  0 € unverändert 0 €
2.  der Gesamtbetrag 
  der Verpflichtungs- 
  ermächtigungen  0 € unverändert 0 €
3. der Höchstbetrag 
  der Kassenkredite  100.000 € 210.000 €

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt geän-
dert:

Steuerart gegenüber bisher v. H. auf nunmehr v. H.
___________________________________________________
  unverändert

§ 4
Wohnungswirtschaft - Eigenbetrieb der Gemeinde Züs-
sow
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 2 der Eigenbetriebsver-
ordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das 
Wirtschaftsjahr 2011
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverord-
nung vom 25.02.2008 in Verbindung mit § 68 Abs. 3 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, i. d. F. d. Bekanntmachung vom 08.06.2004, hat die 
Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2011 festgestellt:
Es betragen 
1. Im Erfolgsplan
 - die Erträge 571.000,00 € (unverändert)
 - die Aufwendungen 561.000,00 € (unverändert)
 - der Jahresgewinn 10.000,00 € (unverändert)
 - der Jahresverlust 0,00 € (unverändert)
2. Im Finanzplan
 - der Mittelzu-/mittelabfluss aus 
  laufender Geschäfts-
  tätigkeit 119.000,00 € (unverändert)
 - der Mittelzu-/mittelabfluss 
  aus der Investitions-
  tätigkeit  -120.000,00 € (unverändert)
 - der Mittelzu-/mittelabfluss 
  aus der Finanzierungs-
  tätigkeit 13.000,00 € (unverändert)
 - der Saldo aus der Änderung 
  des Finanzmittel-
  bestandes 12.000,00 € (unverändert)
3. Es werden festgesetzt
 - der Gesamtbetrag der Kredite 
  für Investitionen und 
  Investitionsförderungs-
  maßnahmen 100.000,00 € (unverändert)
 - davon für 
  Umschuldungen  0,00 € (unverändert)
 - der Gesamtbetrag der 
  Verpflichtungs-
  ermächtigungen auf 0,00 € (unverändert)
 - der Höchstbetrag aller Kredite 
  zur Liquiditätssicherung 0,00 € (unverändert)
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4. Die Stellenübersicht weist _________ Stellen in Voll-
zeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals
 -  betrug zum 31.12. des Vorvorjahres  __________
  -  beträgt zum 31.12. des Vorjahres 
  voraussichtlich  __________
  -  beträgt zum 31.12. des 
  Wirtschaftsjahres voraussichtlich  __________
6.  Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt 

am:  __________

Folgende Änderungen sind in den Nachtragshaushalt 
einzuarbeiten:
•	 Haushaltstelle	00000.57101	„Jahresempfang“	abzüglich	

800,-	EUR
•	 Haushaltstelle	 30000.71703	 „Partnergemeinde“	 zuzüg-

lich	800,-	EUR,	Betrag	neu	900,-	EUR	

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 10
Nein-Stimmen:	 		0
Enthaltungen:	 		0

Abberufung der weiteren Mitglieder des Amtsaus-
schusses mit Wirkung vom 01.01.2012
Die Gemeindevertretung Züssow beruft die weiteren Mit-
glieder	 im	 Amtsausschuss	 Bernd-Michael	 Kellerhoff	 und	
Hans-Jürgen	 Mausolf	 und	 ihre	 Stellvertreter	 Jörg	 Bucholz	
und	Gerhard	Seidel	mit	Wirkung	vom	01.01.2012	ab.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 10
Nein-Stimmen:	 		0
Enthaltungen:	 		0

Wahl eines weiteren Mitgliedes und seines Stellvertre-
ters in den Amtsausschuss mit Wirkung vom 01.01.2012
Als weiteres Mitglied und seinen Stellvertreter im Amts-
ausschuss	werden	mit	Wirkung	vom	01.01.2012	gewählt:
Herr	Kellerhoff	(weiteres	Mitglied)	
Herr	Mausolf	(Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 10
Nein-Stimmen:	 		0
Enthaltungen:	 		0

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Mühlen-
berg“ im Ortsteil Züssow
Beschluss der Gemeindevertretung Züssow

zur Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 3 „Am Mühlenberg“ im Ortsteil Züssow 
für	 einen	 Bereich	 im	 nördlichen	 Teil	 des	 Plangebietes	
(Gemarkung	 Züssow,	 Flur	 1,	 Teilflächen	 der	 Flurstücke	
76/27	und	76/28)
1. Für	 das	 im	 beiliegenden	 Übersichtsplan	 (ANLAGE 1)	

gekennzeichnete Gebiet der 
 Gemarkung Züssow
 Flur	 1
	 Flurstücke	 76/27	teilweise	und	76/28	
  teilweise
	 Fläche	 rd.	3.000	qm
 beschließt die Gemeindevertretung Züssow die Auf-

stellung	 der	 3.	 Änderung	 des	 Bebauungsplanes	 Nr.	 3	
„Am	Mühlenberg“.

2. Anlass der Aufstellung der Planänderung 
 Der	 Pommersche	 Diakonieverein	 e.	 V.	 betreibt	 auf	

dem	Flurstück	76/11	unmittelbar	südlich	der	B	111	und	
nordöstlich	 an	 das	 B-Plangebiet	 Nr.	 3	 angrenzend	 ei-
nen	 Ökohof,	 die	 Ostseeländer	 Home	 Farm	 auf	 dem	
vornehmlich	 Kleinviehhaltung	 (Schafe,	 Weihnachtsge-
flügel	etc.)	betrieben	wird.	

	 Der	 Bundesstraße	 111	 zugewandt	 wurde	 ein	 Natur-
kostladen	 mit	 Hofcafé	 eingerichtet,	 wo	 vorrangig	 die	
Produkte	aus	eigener	Herstellung	angeboten	werden.

	 Der	Pommersche	Diakonieverein	e.	V.	plant	den	Öko-
hof	weiter	auszubauen	und	für	Besucher	besser	erleb-
bar	zu	gestalten.	Hierzu	sollen	die	Nutzungen	auf	dem	
Grundstück neu geordnet werden.

 Entsprechend des Gestaltungskonzeptes werden fol-
genden Änderungen vorgesehen:

	 •	 Die	vorhandene	Bausubstanz	soll	weiter	rekonstru-
iert,	modernisiert	und	erweitert	werden.

	 •	 Neugestaltung	 der	 Freiflächen	 und	 Wegebezie-
hungen

 - Anordnung einer gemeinsamen Zu- und Abfahrt 
zur	 B	 111	 an	 der	 nordwestlichen	 Grundstücks-
grenze.

  Die derzeitige Zufahrt soll künftig nur noch für 
Fußgänger	zugelassen	werden.

	 -	 Im	 Bereich	 des	 Naturkostladens	 mit	 Hofcafé	
wird	eine	Platzfläche	angelegt,	die	als	Markt	ge-
nutzt werden soll.

	 -	 Auf	den	angrenzenden	Grünflächen	sollen	Ben-
theimer	 Schweine	 und	 Geflügel	 gehalten	 wer-
den.

 - Ein Demo-Garten mit Erlebnispfad und ein 
„grüner	Tunnel“	sollen	den	Besuchern	die	land-
wirtschaftliche Nutzung näher bringen.

 - An der nordwestlichen Grenze ist im Zusam-
menhang mit der Schaffung der neuen Zu- und 
Abfahrt	die	Anlage	eines	Parkplatzes	mit	rd.	27	
Stellplätzen vorgesehen.

	 	 Damit	wird	gewährleistet,	dass	schon	von	der	B	
111	 für	 die	 Besucher	 Zufahrt	 und	 Parkmöglich-
keiten	 klar	 erkennbar	 sind	 und	 zur	 Erhöhung	
der Verkehrssicherheit beigetragen wird.

3. Inhalte der Planänderung 
3.1 Parkplatz
 Der	 geplante	 Parkplatz	 soll	 auf	 einer	 Teilfläche	 des	

gemeindlichen	Flurstückes	76/28	errichtet	werden.
	 Im	 Bebauungsplan	 Nr.	 3	 i.	 d.	 F.	 der	 2.	 Änderung	 ist	

dieser	 Bereich	 bisher	 als	 Fläche	 für	 Vorkehrungen	
zum	 Schutz	 gegen	 schädliche	 Umwelteinwirkungen	
im	 Sinne	 des	 Bundesimmissionsschutzgesetzes	
(Lärmschutzwall)	 gemäß	§	9	 (1)	 24	BauGB	 ausgewie-
sen.

	 Daher	hat	der	Pommersche	Diakonieverein	e.	V.	den	
Antrag	zur	Aufstellung	einer	3.	Änderung	des	Bebau-
ungsplanes Nr. 3 mit dem Ziel der Schaffung der bau-
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
des	Parkplatzes	geschaffen.

 Die Gemeinde befürwortet den Antrag und hat dem 
Verkauf	der	Teilfläche	an	die	Diakonie	zugestimmt.
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 Die Ostseeländer Home Farm stellt einen festen Be-
standteil der dörflichen Infrastruktur dar und eine 
nachhaltige Standortsicherung wird von Seiten der 
Gemeinde ausdrücklich begrüßt.

 Eine Teilfläche aus dem gemeindlichen Flurstück 
76/27 (rd. 250 qm), welches als Zufahrt und Grünflä-
che für die Feuerwehr dient, wird in den Geltungsbe-
reich einbezogen und die bestehende Nutzung dar-
gestellt.

 In der Ursprungssatzung reicht der vormals geplante 
Lärmschutzwall in dieses Grundstück. Da der Wall 
entfallen soll, bedarf dies der Einbeziehung in die 
Änderung. 

 
3.2 Belange des Immissionsschutzes und der Kompen-

sation
 Bereits im Vorfeld des Aufstellungsbeschlusses wur-

de deutlich, dass insbesondere die immissions-
schutzrechtlichen Auswirkungen durch den Wegfall 
des geplanten Lärmschutzwalls zu prognostizieren 
sind.

 Hierzu wurde vom Pommerschen Diakonieverein e. 
V. eine Schallimmissionsprognose in Auftrag gege-
ben, welche die künftigen Immissionsbelastungen 
durch die Bundesstraße 111 und durch den Betrieb 
der Farm auf das Bebauungsplangebiet Nr. 3 ermit-
telte. 

 Im Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, 
dass durch den Wegfall des Lärmschutzwalls für die 
südlich unmittelbar angrenzende Parzelle mit Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte, in Summa-
tion durch die Bundesstraße 111 und durch den Be-
trieb der Farm, um bis zu 6 dB(A) zu rechnen ist.

 Gemäß § 1 (6) 1. BauGB sind bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen insbesondere die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung zu berücksichtigen. 

 Daher sind mit der Umsetzung des Parkplatzes Maß-
nahmen zum Immissionsschutz zu ergreifen. 

 Im Ergebnis der Abwägung hat die Gemeinde mit 
dem Diakonieverein folgende Verfahrensweise ver-
einbart:

	 •	 Ausweitung	 des	 Geltungsbereiches	 der	 3.	 Plan-
änderung auf die von den Grenzwertüberschrei-
tungen betroffene Parzelle

	 •	 Herausnahme	 der	 Ausweisung	 als	 Bauparzelle	
und Darstellung als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft gemäß § 9 (1) 20 BauGB mit 
Zweckbestimmung parkartige Grünfläche.

  Damit verliert die Gemeinde eine Parzelle im 
Baugebiet.

  Der Bebauungsplan Nr. 3 ist seit 19.06.1996 
rechtskräftig und mit einer Gesamtkapazität von 
geschätzten 50 Wohneinheiten und rd. 60 Ein-
heiten für eine Wohnanlage der Diakonie bilan-
ziert.

  Die 1. Änderung für den Bereich Feuerwehr ist 
seit 23.03.2002 rechtskräftig.

  Bisher wurden im Plangebiet jedoch nur 7 Einfa-
milienhäuser errichtet.

  Daher werden der Herausnahme einer Parzelle 
zugunsten der Ausweisung als Grünfläche keine 
negativen Auswirkungen auf das städtebauliche 
Gesamtkonzept zugeschrieben.

	 •	 Ankauf	 der	 betroffenen	 Teilfläche	 aus	 Flurstück	
76/28 (rd. 750 qm) durch die Diakonie

	 •	 Die	 Maßnahmefläche	 wird	 von	 der	 Diakonie	 im	
Zuge der für die Errichtung der Parkplätze not-
wendigen Kompensation angelegt.

 Zur Veranschaulichung ist in ANLAGE 2 ein Auszug 
aus dem Bebauungsplan Nr. 3 i. d. F. der 2. Änderung 
mit Darstellung des vorgeschlagenen Änderungsbe-
reiches beigefügt.

 ANLAGE 3 enthält den Vorentwurf der Planzeichnung 
(Teil A) für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
3 mit die Darstellung der örtlichen Einordnung der 
Parkplatzfläche und der Maßnahmefläche.

 Alternativprüfung zum Immissionsschutz
 Im Vorfeld des Aufstellungsbeschlusses wurde als Al-

ternative als aktive Lärmschutzmaßnahme die Errich-
tung einer Lärmschutzwand südlich der Parkplätze 
geprüft. 

 Diese Wand wäre mit einer Höhe von mindestens 2,5 
m zu errichten. 

 Örtlich wäre sie nicht nur auf den Parkplatzbereich 
zu beschränken, sondern auch entlang der südlichen 
Grenze zur Feuerwehr und in das Gelände der Farm 
hinein zu verlängern.

 Dies wurde durch die Gemeinde aus städtebaulicher 
Sicht verworfen. 

 Zudem würde dies für die Bewirtschaftung der Farm 
und dem Ansinnen der Diakonie zur Präsentation der 
Hofbewirtschaftung für die Öffentlichkeit nicht hin-
nehmbare Einschränkungen nachsichziehen.

3. Die Planungskosten für die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 werden durch den Antragsteller der 
Planänderung den Pommerschen Diakonieverein e. 
V., Gustav Jahn Straße 1 in 17495 Züssow getragen.

4. Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 wird ge-
mäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchge-
führt, da die Planänderung die Grundzüge des Bau-
leitplans nicht berührt.

 Gemäß § 13 (2) BauGB wird von der frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB abgese-
hen.

 Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gemäß § 13 (2) 2. BauGB 
und Aufforderung der von der 3. Planänderung be-
rührten Behörden zur Stellungnahme gemäß § 13 (2) 
3. BauGB durchgeführt. 

5. Entsprechend § 13 (3) BauGB wird im vereinfach-
ten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB 
und von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
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§ 6 (5) Satz 3 und § 10 (4) abgesehen; § 4c (Überwa-
chung) ist nicht anzuwenden.

6. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB orts-
üblich bekanntzumachen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zu Bauleitpla-
nungen der Stadt Gützkow
Die Gemeinde Züssow hat keine Anregungen und  
Hinweise zu den Bauleitplanungen B-Plan Nr. 9  
„Photovoltaik Deponie Gützkow“ und 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes i. V. m. dem B-Plan Nr. 9 der 
Stadt Gützkow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 10
Nein-Stimmen:   0
Enthaltungen:   0

Nichtöffentlicher Teil

- Beschluss zur Auftragsvergabe
	 •		 Garten-	 und	 Landschaftsbauarbeiten	 Slawenturm	

Züssow
- Einstellung von drei geringfügig Beschäftigten für die 

Zeit ab 07.11.2011 - 31.12.2012
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Jahresrechnung 2010 und  
Entlastung des Bürgermeisters  
für das Haushaltsjahr 2010  
für die Gemeinde Züssow

Die Gemeindevertretung Züssow  hat auf Ihrer Sitzung am 
03.11.2011 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 
festgestellt. Laut § 52 Kommunalverfassung für M-V werden 
die über- und außerplanmäßigen Ausgaben genehmigt.
Dem Bürgermeister wird laut § 61 Kommunalverfassung 
M-V die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung kann im Amt Züssow, Bürgerbüro Zie-
then, 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 207, vom 
15.12.2011 bis zum 15.01.2012 zu den öffentlichen Sprech-
zeiten eingesehen werden.

Züssow, den 30.11.2011

 

1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Züssow  
für das Haushaltsjahr 2011
Aufgrund des § 50 Kommunalverfassung M-V wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.11.2011 fol-
gende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
  erhöht vermindert und damit der 
  um um Gesamtbedarf des
    Haushaltsplanes
    einschl. der 
    Nachträge 
    gegen- nunmehr 
    über  fest-
    bisher  gesetzt auf
_______________________________________________________
  EUR EUR EUR EUR
_______________________________________________________
1. im Verwaltungs-
 haushalt 
  die Einnahmen 4.500 - 1.012.200  1.016.700
 die Ausgaben  10.200 - 1.079.900  1.090.100
2. im Vermögens-
 haushalt
 die Einnahmen  58.100  - 521.600 579.700
 die Ausgaben  58.100 - 521.600 579.700

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1.  der Gesamtbetrag 
  der Kredite von bisher  - EUR
  (unverändert) auf  - EUR
  davon für Zwecke 
  der Umschuldung  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR
2.  der Gesamtbetrag 
  der Verpflichtungs- 
  ermächtigungen  von bisher - EUR
  (unverändert) auf - EUR
3. der Höchstbetrag 
  der Kassenkredite  von bisher  100.000 EUR
  auf  210.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuer werden wie folgt geän-
dert:

Steuerart gegenüber bisher v. H. auf nunmehr v. H.
__________________________________________________
  unverändert

§ 4
Wohnungswirtschaft - Eigenbetrieb der Gemeinde Züs-
sow
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 2 der Eigenbetriebsver-
ordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für das 
Wirtschaftsjahr 2011.
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverord-
nung vom 25.02.2008 in Verbindung mit § 68 Abs. 3 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, i. d. F. d. Bekanntmachung vom 08.06.2004, hat die 
Gemeindevertretung den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2011 festgestellt:

Es betragen 
1 im Erfolgsplan
  -  die Erträge  571.000,00 € (unverändert)
  -  die Aufwendungen  561.000,00 € (unverändert)
  -  der Jahresgewinn   10.000,00 € (unverändert)
  -  der Jahresverlust   0,00 € (unverändert)
2  im Finanzplan 
  -  der Mittelzu-/mittelabfluss aus 
  laufender Geschäfts-
  tätigkeit  119.000,00 € (unverändert)
  -  der Mittelzu-/mittelabfluss aus 
  der Investitions-
  tätigkeit  -120.000,00 € (unverändert)
 -  der Mittelzu-/mittelabfluss aus 
  der Finanzierungs-
  tätigkeit  13.000,00 € (unverändert)
  -  der Saldo aus der Änderung 
  des Finanzmittel-
  bestandes  12.000,00 € (unverändert)
3.  Es werden festgesetzt
  -  der Gesamtbetrag der Kredite 
  für Investitionen und  
 Investitionsförderungs-
  maßnahmen 100.000,00 € (unverändert)
  -  davon für 
  Umschuldungen  0,00 € (unverändert)
  -  der Gesamtbetrag der 
  Verpflichtungsermächtigungen 
  auf  0,00 € (unverändert)
  -  der Höchstbetrag aller Kredite 
  zur Liquiditätssicherung  0,00 € (unverändert)
4.  Die Stellenübersicht weist _________ Stellen in Voll-

zeitäquivalenten aus
5.  Der Stand des Eigenkapitals
  -  betrug zum 31.12. des Vorvorjahres  __________
  -  beträgt zum 31.12. des Vorjahres 
  voraussichtlich  __________
  -  beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres 
  voraussichtlich  __________
6.  Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am: 

16.11.2011

Züssow, den 28.11.2011 
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25.01. zum 76. Geburtstag  Frau Spiering, Hildegard 
29.01. zum 79. Geburtstag  Frau Breitsprecher, 
  Holdine 

Gemeinde Ziethen

OT Ziethen
07.01. zum 77. Geburtstag  Herr Freyer, Fritz 
11.01. zum 80. Geburtstag  Frau Lemm, Christa 
17.01. zum 83. Geburtstag  Herr Schmidt, Günter 
21.01. zum 77. Geburtstag  Herr Kramber, Erfried 
28.01. zum 73. Geburtstag  Herr Diedrich, Wolfgang 

OT Jargelin
09.01. zum 83. Geburtstag  Herr Nowack, Gerhard 

OT Menzlin
02.01. zum 75. Geburtstag  Frau Sieg, Christa 
04.01. zum 74. Geburtstag  Frau Kummert, Marlene 

Gemeinde Züssow

OT Züssow
01.01. zum 77. Geburtstag  Frau Buchholz, 
  Hannelore 
01.01. zum 81. Geburtstag  Frau Knappe, Irene 
02.01. zum 81. Geburtstag  Frau Blank, Hannelore 
03.01. zum 84. Geburtstag  Frau Hannig, 
  Margarethe 
05.01. zum 73. Geburtstag  Frau Ohly, Helga 
06.01. zum 79. Geburtstag  Herr Ritzkowski, Heinz 
11.01. zum 80. Geburtstag  Frau Hor, Brigitte 
12.01. zum 76. Geburtstag  Frau Matthias, Marianne 
12.01. zum 73. Geburtstag  Frau Seefeldt, Helma 
14.01. zum 71. Geburtstag  Frau Volgmann, Lilli 
17.01. zum 71. Geburtstag  Frau Nofftze, Waltraut 
19.01. zum 80. Geburtstag  Herr Böhme, Otto 
19.01. zum 82. Geburtstag  Frau Klaeske, Walburga 
26.01. zum 74. Geburtstag  Frau Chojnacki, Erna 
27.01. zum 72. Geburtstag  Frau Bialek, Christa 
27.01. zum 70. Geburtstag  Frau Swintkowska, 
  Erdmute 
30.01. zum 71. Geburtstag  Herr Müsebeck, Manfred 
31.01. zum 80. Geburtstag  Herr Pietsch, Eberhard 
31.01. zum 77. Geburtstag  Frau Robe, Irma 
31.01. zum 71. Geburtstag  Frau Schürhoff, 
  Lieselotte 
31.01. zum 75. Geburtstag  Herr Winter, Karl-Ludwig 

OT Nepzin
03.01. zum 82. Geburtstag  Herr Dell, Siegfried 
16.01. zum 90. Geburtstag  Frau Hinrichs, Gerda 

OT Radlow
01.01. zum 76. Geburtstag Frau Lembke, 
  Rose-Marie 

OT Ranzin
08.01. zum 80. Geburtstag  Herr Müller, Reinhold 
20.01. zum 73. Geburtstag  Herr Maaß, Willi 
21.01. zum 79. Geburtstag  Frau Stapel, Helene 
22.01. zum 78. Geburtstag  Herr Stapel, Bruno 
25.01. zum 71. Geburtstag  Frau Tessenow, Christel

Veränderungen nach dem 15.11.2011 konnten nicht mehr 
berücksichtigt werden.

Schulen

Grundschule Schlatkow

Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 8. Oktober öffnete die Grundschule 
Schlatkow weit ihre Türen für die Schulanfänger 2012 und 
deren Eltern.
Die Schulleiterin, Frau Scheffler, begrüßte die Eltern und 
Kinder in der Sporthalle; Schüler der 2., 3. und 4. Klasse 
präsentierten ein kleines Programm und zeigten damit, 
was sie bereits in der Schule gelernt haben.
Spaß hatten die Kleinen anschließend an vielen Stati-
onen, wie zum Beispiel beim Basteln mit Naturmateri-
alien, Experimentieren, Tanzen, Plätzchen backen
und Spielen. Unterstützt wurden sie dabei wiederum von 
den Zweit- bis Viert-klässlern.
Während sich die Kinder an den Stationen ihre Mitmach-
Stempel abholten, informierte Frau Scheffler die Eltern 
über schulorganisatorische Dinge.
Wir denken, dass es für alle ein gelungener Vormittag war.

M. Seiffert
und das Kollegium der
Grundschule Schlatkow

Kita-Nachrichten

Ein gelungener Nachmittag 

Unser Märchennachmittag am 26.11.11 war wieder ein vol-
ler Erfolg.
Viele Besucher freuten sich über die Vorführung des Mär-
chens Rumpelstilzchen, das von den Eltern und Erziehern 
mit viel Witz gespielt wurde.
Im Anschluss gab es bei Kaffee und Kuchen viel zu erzäh-
len und für die Kinder etwas zu basteln.
Die Kinder und Erzieher der Kita „Bienenhaus“ möchten 
sich auf diesem Weg bei der Gemeinde Groß Kiesow so-
wie Herrn Eckhardt von der Gaststätte „Taubenschlag“ 
und bei allen fleißigen Helfern bedanken. 
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Ohne ihre Unterstützung wäre eine so tolle Veranstaltung 
nicht möglich. Wir wünschen allen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit.
Die kleinen und großen Bienen der Kita „Bienenhaus“

Kulturnachrichten
 
 
 

Frohe Weihnachten 
und ein gesundes 

neues Jahr 
wünscht allen 

Senioren und Mitgliedern 
die Ortsgruppe der 

Volkssolidarität Karlsburg.
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Herrenhaus Libnow 
Libnow 12, 17390 Murchin, Telefon 03971 259387 www.artedepsoito.de

„Kunstmarkt“ im Herrenhaus Libnow - Kunst als Weihnachtsgeschenk

Kurzfassung

Die Galerie arte deposito lädt alle Kunstinteressierten zum Besuch des diesjährigen Kunstmarkt in das Herrenhaus 
Libnow bei Anklam ein. In der Sammelausstellung werden unter anderem Werke der folgenden Künstler zu se-
hen sein: Heike Drewelow, Ute Gallmeister, Michael Kain, Christiane Latendorf, Philipp Mayer, Claudia Otto, Hans 
Scheib, Werner Schinko, Tobias Trauzettel, Renate Wendt-Schiller und Werner Wittig.
Gezeigt werden Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Skulptur und Fotografie. Geöffnet ist die Ausstellung bis 
18. März 2012 Montags bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr und nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.

Kontakt:
Jörg Rudolph, Herrenhaus Libnow
Telefon 03971 259387
(Mo. - Fr.: 08:00 - 16:00 Uhr)
info@artedeposito.de

Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Des-
halb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstan-
dungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier 
veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Ver-
vielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.

Verantwortlich:
Amtlicher Teil: Der Amtvorsteher
Außeramtlicher Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.)
Anzeigenteil:  Jan Gohlke

Erscheinungsweise: monatlich
Auflage: 6.055 Exemplare
Bezug:  Amt Züssow, Dorfstr. 6
   Tel. 03 83 55/643-0, Fax 03 83 55/64 399

VERLAG + DRUCK

Impressum
Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Züssow mit der amtsangehörenden Stadt Gützkow und den Gemeinden Bandelin, Gribow, Groß Kiesow, Groß Polzin, Karlsburg, Klein 
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Kirchennachrichten

Nachrichten der Kirchengemeinden 
Groß Bünzow-Schlatkow-Ziethen

Sterne

Sterne. Warum nur mögen wir alle diese so gerne? Über-
all können wir momentan wunderschöne Sterne in den 
Fenstern unserer Wohnhäuser entdecken. Generations-
übergreifend sind diese hoch beliebt! Meine jugend-
lichen Neffen haben sich jeder einen kleinen „eigenen“ 
beleuchtbaren Herrnhuter-Kunststoffstern für ihr Zim-
merfenster gewünscht. Im Ziethener Kirchturm grüßt uns 
Vorbeifahrende momentan ein großer gelber Stern aus 
Herrnhut. Und für die Klein Bünzower Kapelle ist just 
letzte Woche ein gelb-rotes Exemplar dieser Gattung zur 
neuerlichen Adventszeit in der Dombuchhandlung ange-
schafft und auch direkt zusammengebaut und aufgehängt 
worden.
Wer von uns hat nicht schon einmal einen Strohstern 
akribisch selbst gebastelt oder aus schwarzem Ton- und 
Transparentpapier kompliziert zu faltende Sternkonstruk-
tionspläne befolgt - mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Und wer von uns kennt nicht irgendeine nette und roma-
tische Spielfilmszene, in der ein verliebtes Paar zusam-
men die Sterne anschaut? Und bestaunt.
Oh ja. So ein prachtvoller Sternenhimmel, den wir hier 
immer wieder an unseren riesigen Abendhimmeln haben, 
ist etwas Großes, Geniales und Wunderschönes! Auf dem 
Land sieht man diesen unbestritten noch viel besser als 
in einer hell erleuchteten Stadt. Klar.
Warum sind Sterne nur so beliebt? Schon der kleine Prinz 
wohnt auf einem, was seiner Berühmtheit sicher nicht 
abträglich ist. In der Benzer Kirche wird dieser wunder-
volle Sternenhimmel jedes Jahr von zig tausend Touris 
bestaunt. Sterne machen uns irgendwie froh, gut gelaunt. 
Und besonders auch sehnsuchtsvoll! Für mich sind sie ein 
deutliches Symbol unserer tief in unserem Inneren ver-
ankerten Sehnsucht nach Geborgenheit, nach einer gött-
lichen Macht, nach Leben. Vielleicht auch nach Weite und 
Unendlichkeit. Wir fühlen uns ganz klein beim Anblick 
solch eines Riesensternenhimmels und gleichzeitig groß 
und gestärkt für unseren Lebensweg.
Sterne beflügeln unsere Phantasie und unsere Sehnsüch-
te nach allem Möglichen und Unmöglichen. Sie sind so 
schön und sonderbar, so friedvoll und unbestechlich. Sie 
leuchten für alle Menschen gleich. Für die Lieben und die 
Bösen.
Sterne sind Begleiter unseres Lebensweges, die uns im-
mer wieder begegnen, auf die wir uns verlassen können.
Möge Ihr Leben sternenreich sein. Das wünscht Ihnen und 
euch

Ihr/euer Pastor Andreas Pense-Himstedt

Sterne 2011

Gottesdienste

 Neujahr wird Quilow
 bekannt 
 gegeben
08.01. 1. So. n.
 Epiphanias Rubkow 09:00
08.01. 1. So. n.
 Epiphanias Klein Bünzow 10:30
08.01. 1. So. n.
 Epiphanias Schlatkow 14:00

Veranstaltungen

Advents- u. Weihnachtskonzert in Groß Bünzow
Am Freitag, 16.12.2011 um 19:00 Uhr wird alles an Musi-
kalischem aufgeboten, was Groß Bünzow und seine zu-
gehörige, befreundete (Kirchen-)Musik-Region aufzubie-
ten hat. Lassen Sie sich überraschen! Bringen Sie Ihre 
Freunde/Freundinnen mit!

Advents- u. Weihnachtsfeier Groß Bünzow und Schlatkow
Am Montag, 19.12.2011 ab 14:30 Uhr wollen wir in großer 
Runde mit Flöten- und Klaviermusik schöne adventlich-
weihnachtliche Stunden miteinander verbringen, uns auf 
die gute Zeit gemeinsam einstimmen. Im Gemeindehaus 
auf dem Pfarrboden möchten guter Kaffee und leckerer 
Kuchen und Adventsplätzchen verschnabuliert werden!

Gemeindegruppen

Kirchenchor Ziethen
Der Chor der Kirchengemeinde probt montags im Küster-
stübchen in Ziethen von 19:00 - 20:30 Uhr. Unter der Lei-
tung von Clemens Kolkwitz.

Singkreis & Bläser Groß Bünzow
Jeden Dienstag treffen sich Bläserinnen u. Bläser um 18:00 
Uhr, Sängerinnen u. Sänger um 19:30 Uhr in den Gemein-
deräumen des Pfarrhauses Groß Bünzow. Beide Gruppen 
leitet Renate Parakenings.
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Konfirmandenarbeit
Der nächste Termin ist Montag, 09.01.2012 von 17:00 - 
18:30 Uhr im Ziethener Gemeindehaus.

Vor-Konfirmandenarbeit
Alle potentiellen zukünftigen Konfis und alle daran In-
teressierten sind mit Eltern am Freitag, 06.01.2012 von 
17:00 - 18:30 Uhr im Ziethener Gemeindehaus zu einer 
Auftaktveranstaltung ganz herzlich eingeladen. Infos, Ter-
mine, Inhaltliches etc. kann hier miteinander besprochen 
werden!

Infos

Gemeindekirchgeld
Um ein jährliches Gemeindekirchgeld in Höhe von 20,00 
EUR bitten wir freundlich und eindringlich. 
Die finanziellen Lasten unserer Kirchengemeinde sind 
groß. 
Bitte helfen Sie mit, diese zu tragen! Sie können Ihr Ge-
meindekirchgeld auf das unten genannte Konto einzah-
len.

Ganz herzlichen Dank dafür!

Wirtschaftsgebühren für die Friedhöfe
Die Friedhofsordnung sieht für jede Grabstelle jährlich zu 
entrichtende Gebühren für den Friedhofsunterhalt in Hö-
he von aktuell 6,13 EUR vor.
Diese sind für den laufenden Unterhalt der Friedhöfe 
dringend erforderlich! 
Wir bitten freundlich um Überweisung auf das weiter un-
ten genannte Konto.
Friedhofsverwaltung: 03971 242033 Karin und Horst  
Janot

aktuelle Erreichbarkeit

Sprechstunde im Ziethener Pfarrbüro ist mittwochs von 
15:00 - 17:00 Uhr

Pfr. Andreas Pense-Himstedt ist erreichbar unter
039724 22493 in Groß Bünzow
03971 210613 auch in Ziethen
0151 11118201 per handy
ziethen@kirchenkreis-greifswald.de
gross-buenzow@kirchenkreis-greifswald.de

Homepage
Die Web-Adresse unserer Kirchengemeinden steht unter 
http://www.kirche-buenzow-ziethen.de.vu Surfen Sie doch 
mal hinein in bunte Infos!

Küster/Küsterinnen:
039724 22560  Fred Brummund  Groß Bünzow
039724 23636  Heike Krüger  Klein Bünzow
039724 22860  Hannelore Chalas  Rubkow
039724 20048  Ricarda Müller  Schlatkow
03971 210531  Gerhard Swiontek  Ziethen/Quilow

Friedhofsverwaltung:
03971 242033  Karin und Horst Janot [Zarrentin]

Konto Ziethen:
Ev. Kirchengemeinde Ziethen-Quilow
Sparkasse Vorpommern 
BLZ: 15050500, Kto.-Nr.: 430000685

Konto Groß Bünzow:
Ev. Kirchengemeinde Groß Bünzow-Schlatkow Volks-
&Raiffeisenbank eG
BLZ: 15061638 Kto.-Nr.: 2152231

Herzlichen Dank!
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